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(54) Verfahren zur automatischen Geschwindigkeitsbegrenzung eines Kraftfahrzeuges

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur automa-
tischen Geschwindigkeitsbegrenzung eines Kraftfahr-
zeuges, bei dem mit Hilfe eines Bedienelementes ein
Geschwindigkeitsgrenzwert (vg) von einem Benutzer
eingegeben wird, mit dem ein Bereich einzuhaltender
Geschwindigkeiten von einem Bereich zu vermeidender
Geschwindigkeiten getrennt wird, bei dem die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung vom Benutzer eingeschaltet
wird, bei dem die gefahrene Geschwindigkeit (v) des
Kraftfahrzeuges gemessen wird, und bei dem die Ge-
schwindigkeit (v) des Kraftfahrzeuges durch einen Ein-
griff in das Antriebsmanagement begrenzt wird, wenn
die Geschwindigkeit (v) im Bereich zu vermeidender
Geschwindigkeiten liegt, bei dem das technische Pro-
blem, ein Verfahren zur automatischen Geschwindig-
keitsbegrenzung eines Kraftfahrzeuges anzugeben,
das auch dann in einfacher Weise aktiviert werden
kann, wenn der eingegebene Geschwindigkeitsgrenz-
wert (vg) deutlich geringer als die momentan gefahrene
Geschwindigkeit (v) des Kraftfahrzeuges ist, dadurch
gelöst ist, daß die Geschwindigkeitsbegrenzung nach
dem ersten Einschalten erst dann aktiv wird, wenn die
gefahrene Geschwindigkeit (v) kleiner als ein vom Ge-
schwindigkeitsgrenzwert (vg) abhängiger Aktivierungs-
geschwindigkeitswert (va) ist.
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